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Musterformulierung: Kurzarbeit	 

§ (...) Kurzarbeit

Der Arbeitgeber kann Kurzarbeit anordnen, wenn die gesetz lichen Voraussetzungen für die Gewährung von Kurzarbei tergeld erfüllt sind. Dies ist der Fall, wenn

1. ein erheblicher Arbeitsausfall mit Entgeltausfall vorliegt,
2. die betrieblichen und persönlichen Voraussetzungen erfüllt sind und
3. der Arbeitsausfall der Agentur für Arbeit angezeigt ist (§§ 95 ff. SGB III). 

Der Mitarbeiter ist damit einverstanden, dass für die Dauer der Kurzarbeit die Vergütung dem Verhältnis der verkürzten zur regelmäßigen Arbeitszeit entsprechend reduziert wird.Der Mitarbeiter verpflichtet sich, Mehrarbeit und Überstunden auf Anordnung des Arbeitgebers zu erbringen, soweit hierfür betriebliche Gründe vorliegen und dies dem Mitarbeiter zumutbar ist. Der Arbeitgeber hat hierbei die Anforderungen des Arbeitszeitschutzes zu beachten. 
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